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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Der Bundesrat gelangte 2012 mit der Botschaft zur Änderung der Verrechnungssteuer
(VST) an die eidgenössischen Räte. Die Vorlage war inhaltlich mit der 2011 behandelten
Grossbankenregulierung verknüpft. Bei deren Verabschiedung hatten die Räte
entschieden, die Ausgabe von Coco-Bonds (contingent convertible bonds;
Wandelungsanleihen, die bei Unterschreitung einer gewissen Eigenkapitalquote in
Eigenkapital gewandelt werden) in der Schweiz vorerst nicht durch eine Befreiung von
der Verrechnungssteuer zu fördern. Der Bundesrat hatte sich damals mit der
Argumentation durchgesetzt, die Förderung der Ausgabe von schweizerischen Coco-
Bonds im Zuge des allgemeinen Umbaus der Verrechnungssteuer zu regeln. Der
entsprechende Entwurf wurde in der Frühjahrssession vom Nationalrat als Erstrat
diskutiert. Die Vorlage sah vor, die Verrechnungssteuer dem Zahlstellenprinzip (bisher:
Schuldnerprinzip) zu unterstellen. Dadurch sollten ausländische Investoren von der
Verrechnungssteuer befreit werden, wovon sich der Bundesrat eine Belebung des
inländischen Kapitalmarkts erhoffte. Im Speziellen ging es ihm aber auch darum, den
Schweizer Grossbanken die Emission von Coco-Bonds in der Schweiz zu erleichtern,
weil er sich dadurch im Krisenfall eine höhere Rechtssicherheit im Zusammenhang mit
der Wandelung der Anleihen erhoffte. Der Bundesrat argumentierte, dass der
Schweizer Kapitalmarkt ohne Neuregelung der Verrechnungssteuer kaum genügend
Tiefe aufweise, um die sehr hohen Refinanzierungsbedürfnisse der Schweizer
Grossbanken zu absorbieren. Damit die Grossbanken mit der Emission der Coco-Bonds
nicht auf andere Finanzplätze mit höherer Attraktivität für internationale Investoren
ausweichen würden, müssten die Bedingungen auf dem Schweizer Kapitalmarkt
verbessert werden. Der Nationalrat stimmte mit dem Bundesrat darin überein, dass die
schweizerische Emission von Coco-Bonds wünschenswert und deshalb durch die
Befreiung von der Verrechnungssteuer förderungswürdig sei. Aus diesem Grund folgte
er in diesem Punkt dem Bundesrat (Entwurf 1). Vertreter der SP monierten, dass eine
gesetzliche Vorschrift zur Emission von Coco-Bonds in der Schweiz eine Erhöhung der
Finanzplatzattraktivität durch Befreiung der Anleihen von der Verrechnungssteuer
obsolet gemacht hätte. Der entsprechende Mehrheitsantrag der Kommission wurde
jedoch von der bürgerlichen Ratsmehrheit abgelehnt. Im Zusammenhang mit dem
allgemeinen Umbau der Verrechnungssteuer beschloss der Nationalrat Rückweisung
(Entwurf 2). Diese sei im Zuge einer Gesamtschau zur Entwicklung der verschiedenen
pendenten Steuerdossiers (Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland,
Steuerstreit USA, FATCA) vorzulegen und müsse die finanziellen Folgen der Reform
genauer beziffern. Ebenso sollten andere Varianten als das Zahlstellenprinzip geprüft
werden. Die Rückweisung von Entwurf 2 war unbestritten und wurde vom Ständerat in
der Sommersession bestätigt. In Bezug auf die Behandlung der Coco-Bonds präzisierte
der Zweitrat jedoch, dass diese dem Eigenkapital anrechenbar sein müssten, damit sie
von der Erhebung der Verrechnungssteuer befreit werden könnten. Zudem sah er im
Gegensatz zum Nationalrat kein Verkaufsverbot von verrechnungssteuerfreien Anleihen
an inländische natürliche Personen mehr vor, auch wenn dies zu einer ursprünglich
nicht vorgesehenen steuerlichen Erleichterung für in der Schweiz grundsätzlich
verrechnungssteuerpflichtige Personen führte, sofern diese in Coco-Bonds
investierten. Dies wurde von der SP stark kritisiert. Der Nationalrat akzeptierte in der
zweiten Behandlung die ständerätlichen Vorschläge, worauf der Entwurf 1 mit 150 zu 45
Stimmen angenommen wurde. Im Ständerat passierte Entwurf 1 mit 38 zu 2 Stimmen
bei einer Enthaltung. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2012
FABIO CANETG

Im Zusammenhang mit dem Umbau der Verrechnungssteuer (VST, Umstellung vom
Schuldner- auf das Zahlstellenprinzip) geschah 2013 wenig. Die Räte hatten 2012 eine
entsprechende Vorlage an den Bundesrat zurückgewiesen, worauf dieser vom
Finanzdepartement (EFD) einen Bericht erarbeiten liess, der per Ende 2013 erwartet
wurde. Gestützt darauf wollte die Regierung das weitere Vorgehen bekanntgeben, was
bis zum Jahresende jedoch nicht geschah. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2013
FABIO CANETG
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Mitte Dezember 2014 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zum Bundesgesetz
über die Verrechnungssteuer. 2012 war eine ähnliche Vorlage (Entwurf 2 zum
Bundesgesetz über das Schuldner- und das Zahlstellenprinzip bei der
Verrechnungssteuer) von den Räten zurückgewiesen worden. Die 2014 vorgeschlagene
Gesetzesrevision beabsichtigte die Umstellung der Quellensteuer für Zinserträge vom
Schuldnerprinzip auf das Zahlstellenprinzip. Beim Schuldnerprinzip zieht der
Herausgeber der Zinspapiere die Verrechnungssteuer ab, während beim
Zahlstellenprinzip der Finanzintermediär für den Abzug verantwortlich ist. Durch die
Revision erhoffte sich der Bundesrat eine Stärkung des inländischen Kapitalmarkts, weil
neu nur noch eine Steuerpflicht für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz
vorgesehen war. Ausländische natürliche und ausländische juristische Personen sollten
genauso wie inländische institutionelle Anleger von der Verrechnungssteuer befreit
werden. Erwartet wurde, dass durch die vorgeschlagene Änderung die Emission von
Anleihen in der Schweiz attraktiver würde, weil der administrative Aufwand für die
(teilweise) Rückforderung der Verrechnungssteuer für die Gläubiger wegfallen werde.
Zudem könnte mit der Revision ein Schlupfloch im alten Steuersystem gestopft werden.
Die Sicherungssteuer konnte von inländischen Personen nach geltender Regelung
einfach umgangen werden, indem ausländische statt inländische Anleihen gehalten
wurden (nach altem System gab es kein Verrechnungssteuerabzug auf ausländischen
Papieren). Jedoch eröffnete sich mit der vorgeschlagenen Änderung eine andere Lücke,
nämlich die Nutzung einer ausländischen Bank, die nicht zum Abzug der Schweizer
Verrechnungssteuer verpflichtet werden konnte. Im Angesicht der internationalen
Entwicklung Richtung automatischen Informationsaustausch (AIA) wurde diesem
Schlupfloch allerdings nicht allzu grosse Bedeutung beigemessen, weil künftig
entsprechende Vermögensmeldungen in die Schweiz absehbar waren. Der Bundesrat
schätzte die Mindereinnahmen aus dem in die Vernehmlassung geschickten
Revisionsvorschlag auf CHF 200 Mio. Er erwartete durch die Erfassung bisher
unversteuerter Vermögenswerte allerdings auch einen nicht näher bezifferten positiven
Effekt auf die Steuereinnahmen. Entgegen einem früheren Verwaltungsbericht sah der
Bundesrat davon ab, die Verrechnungssteuer auf Dividendenerträgen ebenfalls dem
Zahlstellenprinzip zu unterstellen. Ein Systemwechsel in diesem Bereich würde einzig
die Steuereinnahmen schmälern und aus Sicht des Kapitalmarkts kaum etwas bringen,
begründete die Landesregierung ihren Entscheid. Zu guter Letzt sah die bundesrätliche
Revisionsvorlage eine freiwillige Meldeoption für die Steuerpflichtigen vor.
Steuerpflichtige sollten zwischen der Meldung des Vermögenswerts an die
Steuerbehörden oder dem Verrechnungssteuerabzug wählen können. Erste
Stellungnahmen zur Vorlage deuteten darauf hin, dass der Revisionsbedarf
grundsätzlich unbestritten war. Einzelne Punkte, beispielsweise die Meldeoption für
Steuerpflichtige (aufgrund des daraus erwarteten Drucks auf das inländische
Bankgeheimnis) oder die Verwendung von ausländischen Daten durch Schweizer
Behörden (aufgrund der Bedenken bezüglich AIA), waren jedoch bereits bei der
Eröffnung der Vernehmlassung etwas im Gegenwind. Die Vernehmlassungsfrist läuft bis
31.1.15. 3
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